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Beschlussvorlage 

 
Vorlage Nr.: Bau/164/2017 

 
 

Sachgebiet Sachbearbeiter Datum: 
Bauamt Diedicke, Martin 27.07.2017 

 
 

Beratungsfolge Termin Behandlung Status 

Gemeinderat 26.09.2017  öffentlich 

 
 

Bebauungsplan Nr. 77  
"Christl-Cranz-Straße, Carl-Diem-Straße, Sepp-Manger-Straße";  
Würdigung Stellungnahme aus der frühzeitigen Auslegung gem. § 3 Abs. 1 und 
§ 4 Abs. 1;  
Kabel Deutschland GmbH 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Kabel Deutschland GmbH vom 13.12.2012 
 
Kabel Deutschland Vertrieb + Service GmbH  
Südwestpark 15 * 90449 Nürnberg  
 
Gemeinde Neufahrn b. Freising  
Bauamt  
Bahnhofstr. 32  
85375 Neufahrn  
 
Referenz: Planauskunft  
Unser Zeichen: Planauskunft R-W, Planauskunft Nr.: P266097  
Telefon: 09683929178, Fax: 0899233421321, email: Planauskunft2@kabeldeutschland.de  

Datum: 13. Dezember 2012  
Neufahrn, Christl-Cranz-Straße, Carl-Diem-Straße, Sepp-Manger-Straße  
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 13.12.12.  
Im Bereich Ihrer beabsichtigten Baumaßnahme befinden sich Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens, deren Lage aus den beiliegenden Bestandsplänen ersichtlich ist. 
Wir weisen darauf hin, dass unsere Anlagen bei der Bauausführung zu schützen bzw. zu 
sichern sind, nicht überbaut und vorhandene Überdeckungen nicht verringert werden dürfen. 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die Beachtung unserer Kabelschutzanweisung, 
hierbei ist dem Punkt 6 besondere Aufmerksamkeit zu schenken.  
   
Sind Sie nicht im Besitz der Kabelschutzanweisung, dann kann diese bei uns angefordert 

mailto:Planauskunft2@kabeldeutschland.de


werden. Sollte eine Umverlegung unserer Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, 
benötigen wir mindestens drei Monate vor Baubeginn Ihren Auftrag, um eine Planung und 
Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die notwendigen Arbeiten durchführen zu können.   
Bitte beachten Sie, dass bei Änderung Ihrer angegebenen Baumaßnahme eine erneute Be-
standsauskunft erforderlich ist. Eine Weitergabe der ausgegebenen Unterlagen an Dritte ist  
untersagt. Diese Auskunft verliert mit Ablauf von 8 Wochen ihre Gültigkeit. 
 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss hat in der Sitzung am 04.11.2013 die 
Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sachvortrag beschlossen. 
 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die vorhandenen Telekommunikations-
anlagen werden durch die Bauleitplanung nicht beeinträchtigt. 
 
 
 
Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme entsprechend dem Sach-
vortrag. Eine Änderung der Bauleitplanung ist nicht zu veranlassen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 
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